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1. Allgemeines 
Für die Durchführung der Junioren-Kreispokalspiele im Kreis Dortmund gelten so nicht in diesen 
Bestimmungen anders angegeben, die Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der 
Junioren u. Juniorinnen im Kreis Dortmund, welche für die Meisterschaftswettbewerbe verwendet 
werden. Zusätzlich gilt die Jugendspielordnung in Verbindung mit der Spielordnung des WDFV 
sowie die aktuell gültigen Fußballregeln des DFB. 
 

2. Staffelleiter*innen 
Die Übersicht der Staffelleiter*innen ist dem separaten Dokument zu entnehmen. 
 

3. Mannschaftsmeldungen 
An der Ausspielung nehmen alle 1. Junioren/Juniorinnen Vereinsmannschaften des Kreises 11 
Dortmund verpflichtend teil. Die Mannschaften der WDFV Regionalliga und der DFB Junioren 
Bundesliga können optional am Kreispokalwettbewerb teilnehmen. 
 

4. Spielberechtigungen 
Für die Pokalwettbewerbe sind ausschließlich erste Mannschaften und gemeldete 
Jugendspielgemeinschaften des Fußballkreises Dortmund spielberechtigt. Von keinem Verein 
dürfen mehr als eine Mannschaft am Kreispokal einer Altersklasse teilnehmen. Die Junioren 
Pokalspiele auf Kreisebene gelten grundsätzlich als Pflichtspiele. Deshalb sind für Kreispokalspiele 
nur Spieler*innen spielberechtigt, die am betreffenden Spieltag eine gültige Spielberechtigung für 
Pflichtspiele für ihren Verein besitzen. 
 

5. Auslosung / Modus 
Die Auslosung aller Altersklassen und Spielrunden ist durch den KJA Dortmund erfolgt und kann 
jederzeit über das DFBnet bzw. die Kreis-Homepage https://flvw-dortmund.de eingesehen werden.  
Die Wettbewerbe werden komplett im K.O.-Modus ausgetragen. Bei den A- bis D-Junioren sind 
die überkreislichen Mannschaften direkt für die Zwischenrunde gesetzt.  
In der Vorrunde wird das Heimrecht gemäß dem Auslosungsergebnis bzw. Turnierschema 
vergeben.  
Ab der Zwischenrunde besitzen Kreisligisten bei einer Begegnung gegen ein überkreisliches Team 
immer Heimrecht. Anderenfalls hat die Mannschaft Heimrecht, die in der Runde zuvor auswärts 
gespielt hat. Sollte auch hier Gleichheit bestehen, wird gespielt wie gelost.  
Sollte in einer K.O.-Runde ein Spiel nach regulärer Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt direkt 
ein Strafstoßschießen nach den gültigen DFB-Bestimmungen bis zur Entscheidung.  
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6. Spieltermine / Spielpaarungen / Spielverlegungen 
Die angesetzten amtlichen Spieltermine, Anstoßzeiten und Spielstätten sind grundsätzlich dem 
DFBnet zu entnehmen.  
Bei Wochenspieltagen hat der Heimverein die Möglichkeit bis 7 Tage vor dem angesetzten 
Spieltermin eine Verlegung des Spieles im Zeitfenster Dienstag bis Donnerstag der geplanten 
Woche bei der zuständigen spielleitenden Stelle zu beantragen.  
Dieser Verlegungswunsch hat schriftlich über das DFBnet-Postfach bei der spielleitenden Stelle zu 
erfolgen und bedarf nicht der Zustimmung des Gastes. Diese einseitige Verlegungsmöglichkeit 
betrifft nur den jeweiligen Wochentag im Zeitfenster und nicht die amtliche Anstoßzeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


